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 Veröffentlicht am 31.05.2000

Index

20/08 Urheberrecht

32/03 Steuern vom Vermögen

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §79 Abs2;

UrhG §24 Abs1;

VermStG §1;

VermStG §2;

VermStG §4 Abs1;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 98/13/0150 E 31. Mai 2000

Rechtssatz

Für die selbständige Bewertbarkeit von Werknutzungsrechten ist nicht maßgeblich, dass das Entgelt dafür in

wiederkehrenden Leistungen erbracht wird (Hinweis E 31.5.2000, 98/13/0133). Der Umstand, dass die Leistungen

gegenüber den Lizenzgebern in Prozentsätzen des erzielten Lizenzertrages bemessen werden, ist aus Sicht der

Bewertung der Werknutzungsrechte ohne Bedeutung.
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